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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Erleichterungen in der Pflicht

ablieferung und zur weiteren Entwicklung 
der bäuerlichen Wirtschaften.

Vom 26. Juni 1953
Auf Grund des § 7 der Verordnung vom 25. Juni 1953 

über Erleichterungen in der Pflichtablieferung und zur 
weiteren Entwicklung der bäuerlichen Wirtschaften 
(GBl. S. 821), im folgenden kurz „Verordnung“ genannt, 
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft folgendes bestimmt:
Zu § 1 Abs. 1 der Verordnung:

§ 1
(1) Über die Ermäßigung der Ablieferungsmengen, die 

sich auf Grund der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 der 
Verordnung ergibt, ist von den Räten der Kreise den 
betreffenden ablieferungspflichtigen Erzeugern ein 
Nachtragsbescheid über das ermäßigte Ablieferungssoll 
1953 (Muster: Anlage A*) auszuhändigen.

(2) Die Nachtragsbescheide sind auf Grund von Hilfs
listen auszustellen, die von den Räten der Gemeinden 
an Hand des Vordruckes 6 und der Erzeugerkarteien 
auszufertigen sind (Muster der Hilfsliste: Anlage B*).

(3) Die Räte der Kreise haben den Räten der Bezirke 
und diese dem Staatssekretariät für Erfassung und 
Aufkauf über das Ergebnis der Durchführung des § 1 
Abs. 1 der Verordnung zu berichten (Berichtsmuster: 
Anlage B*).

(4) Die Räte der Gemeinden haben nach den von den 
Räten der Kreise bestätigten Hilfslisten in den Erzeu
gerkarteien, die VEAB nach den ihnen von den Räten 
der Kreise übergebenen Durchschriften der Hilfslisten

* Die Anlagen A, B und C werden nicht veröffentlicht, 
'da sie cen Dienststellen bereits übergeben wurden.

die erforderlichen Berichtigungen in den Lieferanten
karteien durchzuführen.

(5) Die Ermäßigung im Ablieferungssoll bei Schlacht
vieh ist nach den festgesetzten Prozentsätzen auch auf 
Schwein und Rind aufzuschlüsseln.
Zu § 1 Abs. 2 der Verordnung:

§ 2
(1) Die im § 1 Abs. 2 der Verordnung angeführten 

Prozentsätze von 10 und 15°/o, deren Erhöhung vor
gesehen ist, beruhen auf den Bestimmungen des § 21 
Abs. 2 der Verordnung vom 22. Januar 1953 über die 
Pflichtablieferung und den Aufkauf landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse für das Jahr 1953 (GBl. S. 175).

(2) Die im § 1 Abs. 1 vorgesehenen Ermäßigungen in 
tierischen Erzeugnissen treten bei den Mitgliedern der 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften nach 
Typ I und II zu der 10 °/oigen Vergünstigung des § 22 
Abs. 2 der Verordnung vom 22. Januar 1953 dazu.

(3) Den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften und den Mitgliedern der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften nach Typ I und II ist ent
sprechend dem § 1 dieser Durchführungsbestimmung
ein Nachtragsbescheid auszustellen.
Zu § 1 Absätze 1 und 2 der Verordnung:

§ 3
(1) Ergeben sich auf Grund der Ermäßigungen Über

lieferungen, so sind die überlieferten Mengen entweder 
auf die Pflichtablieferung 1953 oder 1954 anzurechnen 
oder nach Wunsch des Ablieferers zur Deckung des 
Ablieferungssolls anderer Erzeuger oder für den freien 
Aufkauf zu verwenden.

(2) Die Anrechnung der überlieferten Mengen auf die 
Pflichtablieferung 1953 oder 1954 haben die VEAB bei 
Vorlage der Ablieferungsbescheide und des Nachtrags
bescheides durchzüführcn. Wünscht der Ablieferer, aus 
seiner Überlieferung das Ablieferungssoll anderer Er«


